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3.7.6 § 71 Verteilungsplan für die Entschädigung
1 Können sich die Parteien über die Auszahlung der Entschädigung nicht einigen, entwirft die
Schätzungskommission unter Beizug des Amts für Grundbuch und Geoinformation (AGG) einen
Verteilungsplan. Die Vorschriften über den Verteilungsplan bei der Zwangsverwertung von
Grundstücken sind sinngemäss anzuwenden.
2 Die Schätzungskommission legt den Verteilungsplan während 30 Tagen unter Anzeige an die
Beteiligten auf. Diese können während der Auflagefrist Einsprache erheben.
3 Die Schätzungskommission entscheidet über die Einsprachen und den Verteilungsplan.

Materialien
Absatz 1, 2 und 3 (Inkrafttreten: 1. Januar 2019)

Bei dieser Bestimmung werden kaum Änderungen vorgenommen. Sie ist im Wesentlichen identisch mit
der bisherigen Regelung (§ 45 alt V PBG vom 16. November 1999 in Kraft bis 31. Dezember 2018).
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